
LAG Sucht

EmpfEhlungEn zur Struktur und BEzEichnung dES 
„kommunalEn nEtzwErkS für SuchtprävEntion und SuchthilfE“ 

in dEn Stadt- und landkrEiSEn (knS)

krEiStag/gEmEindEtag

kommunalvErwaltung

Kommunales Netzwerk für 
Suchtprävention und Suchthilfe

„vollversammlung“
geschäftsführung: kommunale Suchtbeauftragte/
                                Beauftragte für Suchtprophylaxe
aufgaben:
n   definition und überprüfung der netzwerkinhalte
n   überprüfung aktueller handlungsbedarfe
n   implementierung von themengebundenen arbeitsgruppen
n   verknüpfung zu fehlenden themen
n   gegenseitige information der netzwerkpartner
n   partnerschaftliche und interdisziplinäre zusammenarbeit
wesentliche akteure: Beauftragte für Suchtprophylaxe/kommunale  
Sucht beauftragte (geschäftsführung), psychosoziale Beratungsstellen/kontaktläden,  
kostenträger (rentenversicherung, krankenversicherungen), vertreter/in nieder-
gelassenes ärztliches und psychotherapeutisches fachpersonal, psychiatrische  
fachkrankenhäuser und allgemeinkrankenhäuser, fachkliniken, Selbsthilfe,  
vertreter/-in kommunale gesundheitskonferenz, Schulische prävention  
(präventionsbeauftragte/Schulsozialarbeit) polizei, Jobcenter, Jugendhilfe,  
Jugendarbeit, wohnungslosenhilfe, Eingliederungshilfe

Steuerungsgruppen Suchtprävention und Suchthilfe
aufgaben:
n   vorbereitung und organisation der vollversammlung
n   Beratende funktion für Sozialausschuss
n   optimierung der netzwerkprozesse

Unter-AG
z.B. Sucht im alter

Unter-AG
z.B. Suchtprävention

Unter-AG
z.B. Substitution

Unter-AG
z.B. festkultur

nach Bedarf und auftrag

kommunalE  
gESundhEitS-

konfErEnz

gleichberechtigte/r 
vertreter/in


